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Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale Prävention (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz, SPG); Änderung; 1. Beratung

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 6. April 2011

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011

Stellungnahme des Re-
gierungsrats vom

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

Gesetz 
über die öffentliche 
Sozialhilfe und die soziale 
Prävention (Sozialhilfe-
und Präventionsgesetz, 
SPG)

Vom 6. März 2001

Gesetz 
über die öffentliche 
Sozialhilfe und die soziale 
Prävention (Sozialhilfe-
und Präventionsgesetz, 
SPG)

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau

beschliesst:

I.

Das Gesetz über die öffentli-
che Sozialhilfe und die soziale 
Prävention (Sozialhilfe- und 
Präventionsgesetz, SPG) vom 
6. März 20011 (Stand 1. Janu-
ar 2011) wird wie folgt geän-
dert:
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 6. April 2011

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011

Stellungnahme des Re-
gierungsrats vom

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

3.6. Weitere Massnahmen 3.6. Familienergänzende 
Kinderbetreuung

§ 39
Familienergänzende Kinderbetreuung

§ 39
Angebot der Gemeinden

§ 39
Angebot der Gemeinden

1
Die Gemeinde kann, soweit 

möglich in Zusammenarbeit 
mit Privaten und anderen Ge-
meinden, für eine bedarfsge-
rechte Bereitstellung von Ein-
richtungen der familienergän-
zenden Kinderbetreuung, wie 
zum Beispiel Tagespflegeplät-
ze, Kinderkrippen und Tages-
schulen, sorgen. Sie regelt die 
Kostenbeteiligung der Benüt-
zenden unter Berücksichtigung 
sozialer Aspekte.

1
Die Gemeinden sorgen für 

ein bedarfsgerechtes Angebot 
an familienergänzender 
Betreuung von Kindern bis 
Ende der Primarschule. Sie 
können die Aufgabe mittels 
Leistungsvereinbarungen an 
Dritte übertragen oder das An-
gebot in Zusammenarbeit mit 
anderen Gemeinden bereit-
stellen.

1
Die Gemeinden sorgen für 

den Zugang zu einem be-
darfsgerechten Angebot an 
familienergänzender Betreu-
ung von Kindern bis Ende der 
Primarschule. Sie können die
Aufgabe mittels Leistungsver-
einbarungen an Dritte übertra-
gen oder das Angebot in Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Gemeinden bereitstellen.

Festhalten

2 Die familienergänzende Kin-
derbetreuung bezweckt die
a) Vereinbarkeit von Familie 

und Arbeit oder Ausbildung 
zu erleichtern,

b) Integration sowie Chan-
cengleichheit der Kinder zu 
verbessern.

2 Die familienergänzende Kin-
derbetreuung bezweckt die
Vereinbarkeit von Familie und 
Arbeit oder Ausbildung zu er-
leichtern.
b) Streichen Festhalten

3 Bei der Erhebung des Be-
darfs sind die in Absatz 2 er-
wähnten Zwecke angemessen 
zu berücksichtigen.

4 Die Benützung der Betreu-
ungsangebote ist freiwillig.
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rats vom 6. April 2011

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011

Stellungnahme des Re-
gierungsrats vom

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§ 39a
Elternbeiträge

§ 39a
Elternbeiträge

1
Die Eltern entrichten

a) einen Sockelbeitrag, des-
sen Höhe innerhalb eines 
vom Regierungsrat festge-
legten Rahmens liegt,

b) ab einem vom Regierungs-
rat festgelegten Grenzbe-
trag nach Massgabe ihrer 
wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit einen höchstens 
kostendeckenden Leis-
tungsbeitrag.

1
Die Eltern entrichten

a) einen Sockelbeitrag, dessen 
Höhe innerhalb eines vom 
Grossen Rat durch Dekret
festgelegten Rahmens 
liegt,

b) ab einem vom Grossen Rat 
durch Dekret festgelegten 
Grenzbetrag nach Mass-
gabe ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit einen 
höchstens kostendecken-
den Leistungsbeitrag.

Zustimmung

Zustimmung

2 Die Gemeinde legt die 
Elternbeiträge fest.

§ 39b
Aufsicht und Bewilligungen

§ 39b
Aufsicht und Bewilligungen

1 Leistungserbringer, die fami-
lienergänzende Kinderbetreu-
ung anbieten, benötigen eine 
Bewilligung der zuständigen 
kommunalen Behörde. Dieser 
obliegt die Aufsicht.

2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die
a) für die einzelnen Formen 

der familienergänzenden 
Kinderbetreuung erforderli-
chen Bewilligungsvoraus-

2 Der Grosse Rat regelt durch 
Dekret die
a) für die einzelnen Formen 

der familienergänzenden 
Kinderbetreuung erforderli-
chen Bewilligungsvoraus-

Zustimmung
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 6. April 2011

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011

Stellungnahme des Re-
gierungsrats vom

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

setzungen, setzungen,

b) Ausnahmen von der Bewil-
ligungspflicht,

c) Zuständigkeit für die Bewil-
ligungserteilung und die 
Aufsicht.

b) Ausnahmen von der Bewil-
ligungspflicht,

c) Zuständigkeit für die Bewil-
ligungserteilung und die 
Aufsicht.

3.7. Weitere Massnahmen

§ 51
Kanton

1 Der Kanton trägt nach Abzug 
allfälliger Einnahmen die Kos-
ten für
a) die Infrastruktur und den 

Betrieb des Kantonalen 
Sozialdienstes,

b) die materielle Hilfe im 
Rahmen des ZUG sowie in-
ternationaler Abkommen,

c) die materielle Hilfe an Per-
sonen ohne Unterstüt-
zungswohnsitz,

d) die im Rahmen von § 17 
Abs. 2 ausgerichtete mate-
rielle Hilfe an Personen 
gemäss § 16 Abs. 1, soweit 
sie nicht vom Bund getra-
gen wird, 

e) Projekte gemäss § 25,
f) seine Aufsicht über statio-

näre Einrichtungen mit so-
zialer Zweckbestimmung.
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2 Er beteiligt sich auf der 
Grundlage von Leistungsver-
einbarungen an privaten Insti-
tutionen der Tagesbetreuung 
von Kindern gemäss § 39 im 
Umfang von maximal 20 % der 
anrechenbaren Betriebskos-
ten, sofern sich die Gemeinde 
angemessen beteiligt.

2 Er beteiligt sich an den Kos-
ten der familienergänzenden 
Betreuung von Kindern bis 
zum Abschluss der Primar-
schule im Umfang von 20 % 
der Aufwendungen der Ge-
meinde gemäss § 52 Abs. 2.

2 Er beteiligt sich an den Kos-
ten der familienergänzenden 
Betreuung von Kindern bis 
zum Abschluss der Primar-
schule im Umfang von 50 %
der Aufwendungen der Ge-
meinde gemäss § 52 Abs. 2.

Festhalten

3 aufgehoben
4 Er kann sich an den Kosten 
des Weiterbildungsangebots 
im Bereich Tagesfamilien 
beteiligen.

§ 52
Gemeinde

1 Die Gemeinde trägt die Kos-
ten für
a) die Infrastruktur und den 

Betrieb des kommunalen 
oder regionalen Sozial-
dienstes,

b) die immaterielle Hilfe,
c) die Inkassohilfe,
d) die weiteren Massnahmen 

der sozialen Prävention 
gemäss den §§ 39 und 40 
vorbehältlich der Leistun-
gen des Kantons gemäss § 
51 Abs. 2.

d) die Notunterkünfte für Ob-
dachlose.
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Entwurf des Regierungs-
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Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011
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gierungsrats vom
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vom …

2 Die Gemeinde übernimmt für 
die effektiv erbrachten oder zu 
erbringenden Leistungen die 
Kosten der familienergänzen-
den Betreuung von Kindern 
mit Wohnsitz in der Gemeinde, 
wenn die Kinder durch aner-
kannte kantonale oder ausser-
kantonale Leistungserbringer 
betreut werden. Der Gemein-
debeitrag bemisst sich an den 
Normkosten abzüglich des 
Elternbeitrags sowie der Leis-
tungen Dritter. Die Auszahlung 
erfolgt an die Eltern oder an 
die Anbieter.

3 Die Gemeinde kann über die 
Normkosten hinausgehende
Beiträge leisten.

4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. Insbesondere legt er für 
jede Betreuungsform die 
Normkosten fest und erlässt 
ein Elternbeitragsreglement, 
das subsidiär zur Anwendung 
kommt, wenn die Gemeinde 
keines erlässt.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 6. April 2011

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011

Stellungnahme des Re-
gierungsrats vom

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§ 60a
Übergangsrecht der Änderung vom ...

1
Die Bestimmungen zur fami-

lienergänzenden Kinder-
betreuung sind bis spätestens 
zum Beginn des Schuljahrs 
2014/15 umzusetzen.

2 Der Regierungsrat erlässt 
durch Verordnung Koordinati-
onsbestimmungen mit der 
Zielsetzung, dass bisher vom 
Kanton unterstützte Einrich-
tungen keinen Nachteil er-
leiden.

3 Der Regierungsrat nimmt 
periodisch eine Evaluation der 
Normkosten vor.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 6. April 2011

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011

Stellungnahme des Re-
gierungsrats vom

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

II.

Das Schulgesetz vom 
17. März 1981

1
(Stand 1. Ja-

nuar 2011) wird wie folgt ge-
ändert:

§ 68a
Tagesschulen

1 Für die zusätzlichen Kosten 
von Tagesschulen, wie Ver-
pflegung und unterrichtsunab-
hängige Betreuung, können 
die Schulträger von den Inha-
bern der elterlichen Sorge Bei-
träge verlangen. Diese dürfen 
höchstens kostendeckend 
sein.

1
Aufgehoben.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV. 

Die Änderungen unter Ziff. I 
und II sind nach unbenütztem 
Ablauf der Referendumsfrist 
beziehungsweise nach An-
nahme durch das Volk in der 
Gesetzessammlung zu publi-
zieren. Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des In-
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 6. April 2011

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
13. Mai 2011

Stellungnahme des Re-
gierungsrats vom

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

krafttretens.

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführer


